
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), und der §§ 2 und 13 des Hessischen 
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl. I 
S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2023 (GVBl. S. 582), hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Diemelsee in der Sitzung am             folgende 

 
I. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung eines Erholungs- und 

Tourismusbeitrages im Gebiet der Gemeinde Diemelsee 
(Tourismusbeitragssatzung) vom 23.12.2021 

 
beschlossen: 

Artikel I 
 

§ 2 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 
(1) Beitragspflichtig sind alle ortsfremden Personen ab 14 Jahre, die sich in der 
Gemeinde aufhalten und denen die Möglichkeit geboten wird, die Einrichtungen in 
Anspruch zu nehmen oder an den Veranstaltungen teilzunehmen. 

 
 

Artikel II 
 

Artikel I dieser Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.  
 
Ausfertigungsvermerk: 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss 
der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
Diemelsee,  
 

      Der Gemeindevorstand 
       der Gemeinde Diemelsee 
 
 
 
       Volker Becker 

Bürgermeister   
 




